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Der Enzlhäler.
Anzeiger und Anlerhakungs-Rtatt

für das ganze Cnzthal und dessen Umgegend.
Wr. 3T. Neuenbürg, Mittwoch den 20. April 1858»

Ler Lnzthäler erscheint Mittwochs und Samstag». - Preis halbjährig hier und bei allen Postämter « 1 st.
Uitr « eneudürg »ud nächste Umgebung abonnirt man bet der Red»Nio», « »Swiirtige bei ihre » Poftämt «»».

Ve- ellnuge» werden täglich angenommen. - Einrück«»»»gebiihr sür die Lette «der der«» » ««» » t»»

Amtliches.

Aufruf der zur Verfügung
gestellten landwehrpflichtigen Mann¬

schaft des ersten Aufgebots.
Auf den Grund des Gcsezes vom 24. Feb¬

ruar 1855 ergeht hiemtt in Gemäßheit höchster
Entschließung vom II . d. durch gegenwärtigen
Aufruf an die zur Verfügung des Kriegsmini¬
sters gestellte landwehrpilichtigeMannschaft des
ersten Aufgebots die öffentliche Vorladung, sich
zum Landwehrdienste bereit zu halten. Zu die¬
sem Ende wird Folgendes bekannt gemacht:

§. 1. Vom ersten Aufgebot der Landwehr sind
zur Verfügung gestellt:

1) Alle in den Jahren 1837 und 1638 ge¬
borenen ledigen,  derzeit nicht bereits schon
im Militärverbandc befindlichen  jun¬
gen Männer, welche in den Aushebungsjahren
1858 und 1859 militärpflichtig waren, insofern
sie nicht bei der Musterung ihrer Altersklasse
als unbedingt untüchtig ausgeschieden oder bei
der diesjährigen Aushebung als zeitlich untüch¬
tig zur nächsten Jahresmusterung verwiesen,
oder in Gemäßheit des Art. 60 des Kriegs-
dienstgesezcs von der Landwehrpflicht entbunden
sind.

2) Die in den Jahren 1832 und 1831 ge¬
borenen, in den Jahren 1853 und 1652 durch
Aushebung berufenen, oder als freiwillige oder
Stellvertreter in das Militär getretenen und in
den Jahren 1859 und 1858 mit Abschied
entlassenen Erkapitulanten, ohne Rücksicht,
ob sie verheirathet sind oder nichtund

3) die zu einjährigem Dienste Zugelassencn,
welche zwar diesen einjährigen Dienst im Mili¬
tär bereits abgeleistet haben, deren Altersklasse
aber noch im aktiven Heere dient.

8. 2. Im ersten Aufgebot sind von der
Landwehrpflicht entbunden:

a) Hof-, Staats -, Kirchen- und Schul¬
diener mit Inbegriff der Unterlehrer an Volks¬
schulen, Körperschafts- und Gemeindebeamte,
durchaus mit Ausschluß der niederen
Officianten und Diener.

lr) Diejenigen, welche nach vollendeten Uni¬
versitätsstudien zum Behuf eines Kirchendienstes
eine Dienstprüfung bereits erstanden haben, vor-
ausgesezt, daß sie ihrem Berufe bis zum Auf¬
ruf in den Landwehrdienst treu geblieben sind.

o) Diejenigen, welche nach erfüllter
Militärpflicht  mit Königlicher Erlaubniß in
Ci»il- oder Militärdienste eines andern Bundes¬
staats getreten sind.

§. 3 Von der Landwehrpflicht sind in Ge¬
mäßheit des Art. 5 des Kriegsdienstgesezes
befreit:

Die einzigen  noch übrigen Söhne solcher
Eltern, welche bereits einen Sohn unter
den Fahnen  entweder im Felde oder sonst
bei und in unmittelbarer  Folge einer dienst¬
lichen Verrichtung durch den Tob verloren haben;
dergleichen ist befreit jeder Sohn solcher Eltern,
welche zwei Söhne auf diese Weise verloren
baben. Eine bei solcher Gelegenheit erlittene
Verstümmlung, wodurch der gänzliche Verlust
einer Hand, eines Arms,  eines Fußes oder
beider Augen herbeigeführt worden, wird dem
Verlust durch Tod in dieser Beziehung gleich
geachtet. Befreiung findet nur alsdann statt, wenn
der Vater oder die Mutter sich noch am Leben
befinden und solche ansprechen.

8. 4. Die Befugniß der durch gegen¬
wärtigen Aufruf aussgebotenen Mann¬
schaft  zur Auswanderung und zum Reisen und
Wandern ins Ausland ist von heute an einge¬
stellt, wie denn auch die Hckrathen, welche von
den unter Ziffer 1 des 8. 1 begriffenen jungen
Männern von jezt an geschloffen werden wollten,
die Wirkung nicht haben, daß daraus ein An¬
spruch auf Zurückstellung in das dritte Aufge¬
bot hergeleitet werden könnte.

8- 5. Der Tag, an welchem die Erkapi¬
tulanten und die einjährig Dienenden bei den
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Regimentern oder den Depot -Commandos der¬
jenigen Regimenter , von denen sie verabschiedet
worden , einzurücken haben , wird öffentlich , und
wenn es die Umstände erlauben , durch beson¬
dere Einberufungsschreiben der Commandobe-
hörden , bekannt gemacht werden.

Dem Eintritt der übrigen pflichtigen Mann¬
schaft in den Dienst muß ein Musterungsver¬
fahren vorangehen » worüber der Oberrekruti«
rungsrath das Erforderliche erlassen und öffent¬
lich bekannt machen wird.

§ . 6. Wer ohne genügenden Entschuldi¬
gungsgrund an den anberaumten Terminen
nicht erschienen ist, wird , wen » er sich noch in¬
nerhalb der erster , dreißig Tage nach dem Ter¬
mine stellt , wegen Ungehorsams mit Gefängniß
von acht bis zu vierzehen Tagen , nach Ablauf
der ersten dreißig Tage aber wegen Widerspen¬
stigkeit mit Kreisgefängniß bis zu drei Monaten
gestraft . Ueberdies wird das Vermögen der
widerspenstigen Landwehrpflichtigen , auch wenn
cS erst während ihres strafbaren Zustandes an¬
gefallen ist, mit Beschlag belegt und nicht eher
freigegeben werden , bis nach der Zurückkunft des
Abwesenden die in Absicht auf seine Person zu
treffende Verfügung in Vollzug gesezt , oder bis
nach seinem Ableben oder seiner Todeserklärung
das Recht der Erbfolge eingetreten ist.

tz. 7. Als entschuldigt wird betrachtet , wer
darzuthun vermag , daß er durch Ursachen , welche
von seinem Willen unabhängig waren , an zei¬
tiger Erfüllung seiner Landwehrpflicht gehindert
war , vorausgesezt , daß er nach Beseitigung die¬
ses Hindernisses nicht versäumt hat , den Forde¬
rungen des Gesezes alsbald Genüge zu leisten.

Die Behauptung , den öffentlich bekannt ge¬
machten Termin nicht gekannt zu haben , gereicht
einem Landwehrpflichtigen nur dann zur Ent¬
schuldigung , wenn er vor diesem Aufruf
mit Paß oder Wanderbuch versehen ins Aus¬
land sich begeben und zur Zeit des Aufrufs zum
Landwehrdienste in einer Lage sich befunden hat,
von der anzunehmen ist, daß selbst die allge¬
meine Vorladung nicht zu seiner Kunde gelan¬
gen konnte.

Stuttgart , den 14 . April 1859.

K . Ministerium d. Innern . K . Kriegsministerium.
Linden . Miller.

Bekanntmachung
-esOberrekrutirungsraths,betreffend
-Le Vorladung der zur Verfügung
gestellten landwehrpflichtigen Mann¬

schaft ersten Aufgebots.
Unter Beziehung auf den — von den K.

Ministerien des Innern und des Kriegswesens
erlassenen Aufruf vom heutigen Tage ergeht hie-
mit an die landwehrpflichtige Mannschaft der
Heiden Altersklassen 18 " / - , und 18 " /,, , und zwar
an diejenigen Jünglinge , welche

1 ) bei der jährlichen Aushebung mit der
Einreihung verschont geblieben sind,

2 ) einen Ersazmann im aktiven Heere ge¬
stellt haben,

3) erst nach der Aushebung in der Alters¬
klasse, der sie als Inländer angehörr
hätten , eingewandert , endlich

4 ) vor beendigter Dienstzeit entlassen wor¬
den sind, und zu diesen Altersklassen
gehören,

die allgemeine Aufforderung , unverzüglich und
längstens bis zum 1. Mai in demjenigen Ober-
amtöbezirke , welchem sie als militärpflichtig bei
der ordentlichen Aushebung angehört haben , sich
persönlich einzufinden und bei ihrem Onsvor-
stande zu melden.

Die erforderlichen Beweisurkunden für die
Geltendmachung von Ansprüchen aus Defteiung,
Entbindung von der Landwehrpflicht oder Zu¬
rückstellung in das dritte Aufgebot sind längstens
bis zu obigem Tage beizubringen und demOris-
vorstande zur Entscheidung durch den Bezirks-
rekrutirungSrath vorzulegen.

Die Musterung der landwehrpflichtigen
Mannschaft wird in den sämmilichen Oberamts¬
bezirken am 5. Mai vorgenommen.

Bei dieser Verhandlung haben die land¬
wehrpflichtigen jungen Männer der beiden oben¬
erwähnten Altersklassen persönlich bei Vermei¬
dung der im Geieze angedrohten Nechtsnachtheile
zu erscheinen.

Solchen Landwehrpflichtigen , welchen der
DezirkSrckrutirungsrath schon vor der Musterung

s ) Befreiung auf den Grund des Artikels L
des Kriegsdienstgesezes,

li ) Entbindung auf den Grund des Artikels
60 oder

o) Zurückstellung nach Artikel 61
zucrkannt hat , ist bas persönliche Erscheinen bei
der Musterung erlassen.

Landwehrpflichtigen , d« sich beschwert er¬
achten , stehen dieselben Rechtsmittel , wie den
Militärpflichtigen zu.

Stellvertretung im Landwehrdienste ist zu-
läßig , es muß aber das Emstellen des Ersa ;-
manns in den ersten acht Tagen nach Einbe¬
rufung der Mannschaft geschehen, die Bedingun¬
gen des Einstandsvertrags sind der Privatüvcr-
einkunft überlassen und hat der Einsteller ohne
Rücksicht auf die Größe der bedungenen Ein-
standssumme eine Caution von 500 fl. in baa-
rem Gelbe bei der Oberamtspflege seines Be¬
zirks zu hinterlegen.

Der Stellvertreter muß die allgemeinen
Einsteher -Ei'genschaften ( Art . 75 ) desizen , nicht
mehr landwehrpflichtig und nicht über 38 Jahre
alt seyn , eS sey denn , daß er zuvor sechs Jahre
im Militär gedient , in welchem Falle derselbe,
wenn er das 40ste Jahr nicht überschritten hat,
auch wenn er selbst noch im dritten Aufgebot
pflichtig ist, als Einsteher zugelaffen wird.

Stuttgart , den 14 . April 1859.
Schweizerbarth.
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Neuenbürg.
Bekanntmachung , betreffend die

Aushebung der Landwehr.
Die Ortsvorsteher werden hiemit beauftragt,

die Verfügung der K. Ministerien des Innern
und des Kriegs vom 14. d. M. und die Be¬
kanntmachung des K. Oberrekrutirungsraths vom
gleichen Tage, betreffend die Vorladung der zur
Verfügung des K. Kriegsministeriums gestellten
landwehrpflichügenMannschaft ersten Aufgebots
(Enzthäler Nr. 31 u. 32) unverzüglich
in der Gemeinde öffentlich bekannt zu machen
und, daß eS geschehen, hieher anzuzeigen. Der
aufzebotenen landwehrpfflchtigen Mannschaft so¬
wohl der erercirten( Altersklassen 183l u. 1832)
als auch der nicht erercirten(Altersklassen 1837
u. 1838) sind diese Verfügungen unter Andro¬
hung der gesezlichen Rechrsnachtheile specicll ge¬
gen Bescheinigung zu eröffnen. Der betreffen¬
den Mannschaft ist außerdem noch Folgendes
zu eröffnen:

1) Ansprüche auf Befreiung, Entbindung
von der Landwehrpflicht oder Zurückstellung in
das dritte Aufgebot müssen längstens bis zum
1. Mai d. I . angemeldet und durch Ucbergabe
der erforderlichen Beweisurkunden an den Orts-
vorsteher der Gemeinde, zu deren Mannschaft
der Landwehrpflichtigegehört, belegt werden.
Als Normaltag für die Entscheidung über diese
Gesuche (Kriegsbienstgesez Art. 30 Ziffer 1)
gilt der 14. April d. I . Binnen drei Tagen
von dem in dem öffentlichen Aufruf zu Stel¬
lung der Landwehrpflichtigen in ihrem Bezirk
anberaumten Termin an muß von dem Bezirks«
Rekrurirungsrath über die Berücksichtigungs-
Ansprüche(Kriegsdienstgcsez Art. 5, 60, 61)
in öffentlicher Sizung entschieden werden; diese
Sizung findet am Mittwoch den 4. Mai, Vor¬
mittags 11 Uhr auf dem Rathhaus in Neuen¬
bürg statt.

2 ) Die nicht erercirte Mannschaft der bei¬
den Altersklassen 1837—58 und 1838- 59.
welche in dem angehängten Verzeichnisse ent¬
halten ist, hat sich zur Musterung am

Donnerstag den 5. Mai d. I .,
Vormittags präcis 8 Uhr,

auf dem Rathhaus in Neuenbürg  einzusinden.
3) Am gleichen Tage haben sämmtliche

Ortsvorsteher, aus deren Gemeinden Landwehr¬
pflichtige bei der Musterung zu erscheinen haben,
ebenfalls zur erwähnten Stunde sich einzufinden.

4) Urkunden über die Eröffnung der Vor¬
ladung an die nicht erercirte landwehrpflichtige
Manschaft sind spätestens bis zum 23. April hieher
cinzusenden und es ist dabei der gegenwärtige Auf¬
enthaltsort aller derjenigen Pflichtigen anzuzeigen,
welche sich zur Zeit nicht in der Gemeinde auf¬
halten. Den einem andern Bezirk oder einer an¬
dern Gemeinde des hiesigen Oberamts angehö-
rigen Landwehrflichiigen des ersten Aufgebots ist
von den Ortsvorstehern ihres zeitweiligen Aufent¬
haltsorts der Aufruf ebenfalls urkundlich zu er¬
öffnen und Bescheinigung darüber cinzusenden.

Sind Landwehrflichtige des ersten Aufge¬
bots gestorben oder ausgewandert, so ist dieß
unter Angabe des Todestags oder des TagS der
Auswanderung bis zum 23. d. M. anzuzeigen.

4) Die Ortsvorsteher werden dafür verant¬
wortlich gemacht, daß die von den Landwehr-
männcrn ihnen übergebenen Beweis-Urkunden
zu Begründung von Ansprüchen auf Befreiung,
Entbindung oder Zurückstellung ins dritte Auf¬
gebot spätestens bis

Mittwoch den 4. Mai Vormittags 10 Uhr
dem Oberamt übergeben werden.

5) Diejenigen welche wegen Berücksichtigungs-
Ansprüchen vom Oberamt Belehrung einzuho-
len wünschen, können solche am Samstag den
23. d. M. Vormittags hier erhalten.

Den 18. April 1659.
K. Oberamt.

Bätzner.
Verzeichniß der landwehrpflichtigen

Mannschaft des ersten Aufgebots,
welche am 5. Mai d. I ., Morgens 8 Uhr, auf
dem Rathhausc in Neuenbürg zur Musterung

sich zu stellen hat.
von Neuenbürg:

Ernst Neinhold Lutz. Jakob Jonathan Knö¬
del. Ehr. Gottlob Bauer. Carl Wilhelm Bi-
tzer. Gottl. Fr. Meeh. Carl Gottfried Fischer.
Johann Fr. Grumbach. Carl Fr. Wackenhut.
Christian Fr. Schmid. Ernst Pflüger. Ludwig
Heinrich Mahler. August Fr. Wilhelm. Georg
Friedr. Reichstetter. Johann Mich. Dürenstein.
Johann Fr. Jäck. Johann Christian Schönthalcr.
Carl Gottl. Enslin. Christian Fr. Stengels.
Johann Christian Dlaich. Johann Carl Hahn.
Robert"Th. Meeh. Hermann Albert Sindlin-
ger. Carl August Schenk.

Arnbach:
Jakob Dauer. Wilhelm Fr. Buchter.

Bciuberg;
Johann Jakob Klotz.

Bernbach;
Carl Ludwig Dambach. Georg Adam Grö-

ner. Johann Fr. Sieb. Carl Fr. Wild. Carl
Fr. Zimmermann. Carl Fr. Pfeiffer. Johann
Adam Sieb. Jakob Fr. Biß. Jakob Fr. Grv-
ner. Jakob Fr. Ebner.

Birkcnfeld;
Johann Michael Weßinger. Johannes

Bleiholder. Christian Fr. Seeger. Christian Fr.
Fix. Johann Mich. Weßinger. Christian Müller.
Christian Fr. Braun. Johann PH. Stumpp.
Johann Georg Frey. Robert Cm. Barner.

Calmbach:
PH. Jakob Eduard Kußmau!. Carl Aug.

Fr. Lutz. Carl Fr. Schanz. Georg Fr. Rau.
Christian Gottl. Müller. Gottl. Fr. Rierin«
ger. Jakob Gottl. Feinauer. Carl Emil Aug.
Pielenz. Egidiuü Bott, Christian Fr. Rentsch-
ler. Johann Ludwig Barth. Johann Fr. Bott.
Gottl. Fr. Stumpp. Georg Phil. Löffler« Louis

! Abel Schmid. Gottl. Fr. Reumann. Gottl.
I Fr. Sieb.

* - §
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Eonweiler r
Johann Philipp Faas . Ludwig Jack. Lud¬

wig Dill . Johann Christoph Haas . Johann
Michael Rentschler. Johann Philipp Roser.
Ludwig Fr . Büchert . Jakob PH. Fr . Fröhlich.

Dennach:
Gustav FaaS . Jakob Ochner.

Dobel:
Gottfried Kull . Johannes GroshanS . Jakob

Fr . König . Christian Fr . Kappler . Wilhelm
Fr . Ruff « Gottlieb Burkhardt . Jakob Bern¬
hardt Schaible . Johann Fr . König . Johann
Fr . Keller . Georg Fr . Bott . Johann Gottfr.
Bodamer . Gottfried Pfeiffer . Jakob Fr . Ruff.
Johann Jakob Keller. Jakob Fr . Pfeiffer.

Engelsbrand:
Johann Georg Bohnenberger . Jakob Fr.

Reichstetter. Gottlieb Müller . Jakob Fr . Klink.
Michael Schöninger.

Feldrennach:
Ludwig Fr . Großmann . Jakob Waker

Christoph Fr . Schönthalcr . Johann Michael
Fauth . Michael Großmann . Christoph Gottfr.
Nofer . Ludwig Schmid.

Gräfenhausen:
Jakob Kern . Andreas Hermann . Jakob

Ahr . Johann Jakob Spiegel . Johann Gottl.
Gorgus . Gottfried Heinrich Schuhmacher . Jo¬
hann Georg Hermann . Carl Wilhelm Glau-
ner . Johann Michael Ahr. Georg Jakob Kapp¬
ler . Johann Jakob Seuser . Jakob Fr . Kern.
Carl Fr . Wolfinger . Jakob Fr . Kern , Schuster.
Johann Drollinger . Wilhelm Fr . Glauner.
Georg Jakob Seufer.

Grunbach:
Jakob Fr . Keppler . Abraham Schneider.

Thomas Schwarz . Johann M . Grabenftetter.
Johann Martin Kircher. Johann David Wohl-
gemuth . Johann Heinrich Weit . Johann Georg
Klaile . Johann David Fuchs . Johann Martin
Müßle.

Herrenalb.
Carl Fr . Laistner. I . M . Baumann . Carl

Fr . Weiß . Carl Fr . Kirchherr . Johann Adam
Waidner.

Höfen:
Paul Julius Schmid . Johann Fr . Groß¬

mann . Jonathan Christian Bodamer . Elias
Fr . Knöller . Wilhelm Jonath . Grvßmann.
Philipp Ernst Großmann . Ludwig Fr . Bodamer.
Jonathan Gauß . Carl Fr . Großmann . Ernst
Großmann . Johann PH. Wildprett.

Igelsloch:
Johann Michael Maisenbacher . Michael

Rentschler. Heinrich Rieringer.
Kapfenhardt:

Georg Jakob Keck.
Langenbrand:

Gottlieb Fr . Bäuerle . Jakob Fr . Krauß.
Christian Erhardt . Gottlieb Fr . Fischer. Carl
Fr . Krauß . Johann Georg Schwitzgäbele. Gott-
lieb Bäuerle.

Loffenau:
Ludwig Friede . Adam . Ludwig Fr . Kuöl-

ler . Christian Jak . Grimm . Ludwig Fr . Möhr¬
mann . Emil Traugott Niecke. Georg Wilh.
Mahler . Georg Jakob Luft. Johann Fr . Möhr¬
mann . Georg Adam Mangler . Gottfr . Jak.
Hecker. Johann Gottfr . Mangler . Jakob Fr.
Möhrmann . Jakob Fr . Seeger.

Maisenbach '.
Johann Michael Volle.

Neufaz.
PH. Chr. Gull . Christian Fr . Wacker. Georg

Fr . Wacker. I . Fr . Knöller . Joh . Ludw. Günthner.
Oberlengenhardt:

Michael Oelschläger . Peter Waidelich.
Michael Theurer . Michael Stahl . Johannes
Rothfuß.

Oberniebelsbach:
Carl Fr . Glauner . Christian Fr . Müller.

Gottlieb Müller . Johannes Krauth.
Ottenhausen.

Johann Mich. Vollmer . Samuel W . Dauer.
Johann Fr . Schneider . Johann Jakob Bürkle.
Johann PH. Reister . Leopold Mitschele. Gottl.
Fr . Lichtenberger. Johann Jakob Gänger.

Rothenfohl:
Johann Fr . Knöller . Johann Fr . Karcher.

Carl Stoll.
Salmbach:

Gottl . Fr . Schrvth.
Schömberg-

Ernst W . Ludwig Bauer . Johann Mich.
Kusterer . Jakob Maisenbacher . Gottlieb Mai¬
senbacher. Johann Michael Maisenbacher . Se¬
bastian Keppler . Michael Gurghardt.

Schwann:
Johann Fr . Jäck. Ludwig Fr . Buhler.

Johann Georg Bürkle . Johann Andreas ^Ber-
weck. Johann Fr . Schofer . Christian Kirch¬
herr . Christoph F . Bohlinger . Johann Lud¬
wig Aldinger.

Schwarzenberg:
Wilhelm Fr . Güiuhner . Johann Georg

Kling . Michael Bauer . Jakob Weber.
Unterlängenhardt:

Jakob Fr . Bürkle . Johannes Bolz.
Unterniebelsbach:

Gottlieb Ott . Michael Roth.
Waldrennach:

Joh . Wilhelm Münchinger . Johann Georg
Schwämmle . Jakob Fr . Lotterie . Johann Georg
Krauth . Christian Fr . Burghardt.

Wildbad:
Johann Adam Waidelich . Jakob Fr . Ro¬

metsch. Christian Fr . Nieringer . Gottl . PH.
F . Wacker. Jakob Hermann Weber . Wilhelm
Fr . Bcachhold . Chr . Fr . Gustav Eitel . Jo¬
hann Ludwig Eitel . Math . Chr . Gauß . Carl
Christian Fr . Großmann . Elias Daniel Fischer.
Wilhelm Fr . Mieringer . Constantin Eisenhardt.
Mar Comberger . Jakob Heinrich Krauß . Chri¬
stian Anton Caß . Johann Fr . Hammer . Chri¬
stian Johann Merkle.

(Mit einer Beilage . )

Redaktion , Druck und Verlag der Mcch 'sche»  Buchdruckerei in Ucuenbürg.
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